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Nr. 62 
 
Stellenausschreibung 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Günzburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Stellvertretende Fachbereichsleitung Finanzen (m/w/d) in Vollzeit 
 
 Ihre Aufgaben 

• Haushaltsplanung und -überwachung 
• Mittelprüfung und Controlling der Budgets 
• Jahresabschluss 
• Kassen- und Finanzstatistiken  
• Darlehens-/Geldanlagenverwaltung und Liquiditätsplanung  
 

  Ihr Profil 

• Ausbildung als Beamter (m/w/d) der Qualifikationsebene 3 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen oder als 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) mit Fachprüfung II oder eine vergleichbare Qualifizierung  

• Zahlenaffinität und Aufgeschlossenheit für die kaufmännische Buchführung  
• Eigenverantwortliches Handeln und Entscheidungsfreude 
• Kommunikationsstärke, Verhandlungs- und Organisationsgeschick  
• Starkes Durchsetzungsvermögen 
 
 Ihre Vorteile 

• verantwortungs- und anspruchsvolle sowie vielfältige Aufgaben mit hohem Gestaltungsspielraum 
• qualifizierte Einarbeitung und Fortbildungsangebote 
• Unterstützung durch ein erfahrenes Team 
• flexible Arbeitszeiten mit mobilem Arbeiten 
• Leistungsgerechte tarifliche Bezahlung mit Sonderzahlungen und betrieblicher Altersvorsorge 
 

Interesse geweckt? 

Kommen Sie in unser #TeamLandratsamt. Wir freuen uns auf Sie! Für telefonische Auskünfte steht Ihnen zur Ver-
fügung: Für fachliche Fragen Herr Ruf (Tel. 08221/95-109), für personalrechtliche Fragen Frau Kießling (Tel. 
08221/95-173). Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
 
Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2024.     
 
www.mein-check-in.de/landkreis-guenzburg/overview 
 
 
Az. 0370 
Günzburg, 02.05.2024 
 
 
Nr. 63 
 
Stellenausschreibung 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Günzburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

Teamleitung (m/w/d) für den Bereich Mobilität und Verkehr in Vollzeit 
 

Die Aufgaben des Teams reichen von straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten an Bundes-, Staats- und Kreis-
straßen im Landkreis Günzburg, über den öffentlichen Personennahverkehr und Radverkehr bis hin zur Kostenfrei-
heit des Schulweges (Schülerbeförderung).  
 

 Ihre Aufgaben 

• Erlass von dauerhaften verkehrsrechtlichen Anordnungen an qualifizierten Straßen 
• Durchführung von Verkehrsschauen, Verkehrssicherheitsberatung 
• Zuwendungsangelegenheiten für Erneuerungsvorhaben, Um-, Aus- und Neubaumaßnahmen von Kreisstraßen  
• Straßen- und Wegerecht, Güterkraftverkehrs- und Personenbeförderungsrecht 
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   Ihr Profil 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Beamter (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwal-
tung und Finanzen - nichttechnischer Verwaltungsdienst -, als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) mit Fachprü-
fung II oder einen Volljuristen (m/w/d) 

• Führungskompetenzen und Organisationsgeschick 
• Ein gutes Rechtsverständnis, eigenverantwortliches und lösungsorientiertes Handeln sowie Entscheidungsfreude 
• Ein gewinnendes und sicheres Auftreten mit einem hohen Maß an Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 
• Bereitschaft zur Wahrnehmung von Außendiensten, Fahrerlaubnis der Klasse B 
 

 Ihre Vorteile 

• Interessantes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit selbstständiger Aufgabenwahrnehmung 
• Flexible Arbeitszeiten mit mobilem Arbeiten 
• Angenehmes Betriebsklima innerhalb eines motivierten Teams und Fachbereichs 
• Leistungsgerechte tarifliche Bezahlung mit Sonderzahlungen 
• betriebliche Altersvorsorge 
 

Interesse geweckt? 

Kommen Sie in unser #TeamLandratsamt. Wir freuen uns auf Sie! Für telefonische Auskünfte steht Ihnen zur Ver-
fügung: Für fachliche Fragen Frau Schreyer (Tel. 08221/95-847), für personalrechtliche Fragen Frau Kießling (Tel. 
08221/95-173). Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
 
Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2024.  
 
www.mein-check-in.de/landkreis-guenzburg/overview 
 
 
Az. 0370 
Günzburg, 02.05.2024 
 
 
Nr. 64 
 
Stellenausschreibung 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Günzburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Sachbearbeiter (m/w/d) für die Kommunalaufsicht in Vollzeit 
 
 Ihre Aufgaben 

• Vollzug des Kommunalabgabengesetzes und anderer steuer- und abgaberechtlicher Vorschriften 
• Rechtsmittelverfahren in steuer-, beitrags- und abgabenrechtlichen Angelegenheiten der Gemeinden 
• Mitwirkung in der Rechtsaufsicht (u. a. Zuschussangelegenheiten, Haushaltsprüfungen, Beratung der Gemein-

den, Prüfung vorlage- und genehmigungspflichtiger Rechtsvorgänge) 
• Mitwirkung bei Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden 
 

Ihr Profil 

• Ausbildung als Beamter (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen im nicht-
technischen Verwaltungsdienst, als Verwaltungsfachwirt (m/w/d) mit Fachprüfung II oder ein vergleichbares Studium 

• Hohes Engagement und Einsatzbereitschaft 
• Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick 
• Verantwortungsbewusstes und lösungsorientiertes Handeln sowie selbständiges Arbeiten 
 
 Ihre Vorteile 

• Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit 
• Qualifizierte Einarbeitung und Fortbildungsangebote 
• Leistungsgerechte tarifliche Bezahlung bis EG 9c TVöD bzw. entsprechend den besoldungsrechtlichen Bestim-

mungen mit Sonderzahlungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge 
• Flexible Arbeitszeiten mit mobilem Arbeiten 
• Krisensicherer Arbeitsplatz 
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Interesse geweckt? 

Kommen Sie in unser #TeamLandratsamt. Wir freuen uns auf Sie! Für telefonische Auskünfte steht Ihnen zur Ver-
fügung: Für fachliche Fragen Frau Brehm (Tel. 08221/95-205), für personalrechtliche Fragen Frau Kießling (Tel. 
08221/95-173). Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
 
Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2024.  
 
www.mein-check-in.de/landkreis-guenzburg/overview 
 
 
Az. 0370 
Günzburg, 02.05.2024 
 
 
Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Nr. 65 
 
Satzung der Sparkasse Schwaben-Bodensee vom 3. Mai 2024 
 
Die Sparkasse Schwaben-Bodensee gibt ihrer Satzung im Hinblick auf den Vertrag über die Vereinigung der Spar-
kasse Günzburg-Krumbach mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee vom 5. März 2024 durch Beschluss des Verwal-
tungsrats vom 9. Februar 2024 mit Zustimmung des Zweckverband Sparkasse Schwaben-Bodensee gemäß Art. 21 
Abs. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 des Sparkassengesetzes – SpkG – (BayRS 2025-1-I) die folgende Fassung: 
 

§ 1 
Name, Geschäftsbezirk 

 
(1) Die Sparkasse führt den Namen 
 

„Sparkasse Schwaben-Bodensee“; 
 
 sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Memmingen unter der Register-Nr. HRA  13744 eingetragen. 
 
(2) Der Geschäftsbezirk der Sparkasse umfasst den räumlichen Wirkungsbereich des Sparkassenzweckver-

bands „Zweckverband Sparkasse Schwaben-Bodensee“ mit den Landkreisen Augsburg, Unterallgäu, Günz-
burg und Lindau (Bodensee), der Stadt Memmingen sowie gemäß § 2 Abs. 2 SpkO der Stadt Augsburg. 

 
§ 2 

Sitz, kommunale Trägerkörperschaft 
 
(1) Die Sparkasse hat ihren Sitz in Memmingen, Augsburg, Lindau (Bodensee), Günzburg, Krumbach (Schwa-

ben), Mindelheim und Schwabmünchen. 
 
(2) Kommunale Trägerkörperschaft (Art. 4 SpkG) der Sparkasse ist der Zweckverband Sparkasse Schwaben-

Bodensee, dem als Mitglieder der Landkreis Augsburg, der Landkreis Unterallgäu, die Stadt Memmingen, die 
Stadt Lindau (Bodensee), der Landkreis Günzburg, die Stadt Günzburg, der Landkreis Lindau (Bodensee), 
die Stadt Schwabmünchen, die Stadt Krumbach (Schwaben), die Stadt Leipheim, die Stadt Mindelheim, die 
Stadt Thannhausen und der Markt Ziemetshausen angehören.  

 
(3) Die Sparkasse und ihre kommunale Trägerkörperschaft sind Mitglieder des Sparkassenverbands Bayern. 
 

§ 3 
Rechtsform, Aufgaben 

 
(1) Die Sparkasse ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt 

des öffentlichen Rechts. 
 
(2) 1Aufgabe der Sparkasse ist es, die örtliche Versorgung mit Finanzdienstleistungen nach Maßgabe der Spar-

kassenordnung (SpkO) sicherzustellen. 2Die Sparkasse unterstützt die Mitglieder ihrer Trägerkörperschaft als 
Hausbank in der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben. 

 
(3) 1Die Sparkasse unterhält zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderlichen Geschäftsstellen in ihrem Ge-

schäftsbezirk. 2Die Geschäftsstellen können selbständig firmieren; die Firma einer Geschäftsstelle setzt sich 
zusammen aus dem Wort „Sparkasse“ und dem Namen der betreffenden Gemeinde oder des Gemeindeteils 
und einem Zusatz, der die Zugehörigkeit zur Sparkasse Schwaben-Bodensee erkennen lässt. 

 
 

97 



 

§ 4 
Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 17 Mitgliedern, nämlich 

 
- dem Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft als Vorsitzendem, 
 
- den acht stellvertretenden Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft als stellvertretende 

Vorsitzende, 
 

- vier von der Verbandsversammlung der kommunalen Trägerkörperschaft gemäß Art. 8 Abs. 3 SpkG aus 
ihrer Mitte gewählten Mitgliedern, 

 
- vier von der Regierung von Schwaben als Sparkassenaufsichtsbehörde gemäß Art. 8 Abs. 4 SpkG be-

stellten Mitgliedern. 
 
(2) 1Die Vorstandsmitglieder nehmen an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender Stimme teil. 2Die 

weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitzenden nehmen an den Sitzungen ebenfalls mit beratender Stimme 
teil; vertreten sie den Vorsitzenden oder sind sie zum weiteren Mitglied (Absatz 1) bestellt, sind sie auch 
stimmberechtigt.  3Außerdem mit beratender Stimme nimmt ein von der Personalvertretung bestimmter bei 
der Sparkasse beschäftigter Arbeitnehmer an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil, der dafür ein vom Ver-
waltungsrat in angemessener Höhe festzusetzendes Sitzungsgeld erhält. 4Die für Verwaltungsratsmitglieder 
bestehende Pflicht zur Amtsverschwiegenheit (Art. 10 Abs. 2 Satz 1 SpkG) gilt entsprechend. 

 
§ 5 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und drei weiteren Vorstandsmitgliedern. 
 
(2) 1Der zentrale Dienstsitz ist in Memmingen. 2Eine Niederlassung mit Vorstandspräsenz besteht zudem in 

Augsburg, Günzburg und Lindau (Bodensee); weitere Niederlassungen befinden sich in Krumbach (Schwa-
ben), Mindelheim und Schwabmünchen. 

 
(3) Die Zustimmungsgrenze für die Vergabe von Krediten (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a SpkO) wird auf 10 v.H. 

der in der letzten festgestellten Jahresbilanz der Sparkasse ausgewiesenen Rücklagen festgelegt; der jewei-
lige Betrag ist auf volle Millionen Euro abzurunden. 

 
§ 6 

Vertretung 
 
(1) 1Die Sparkasse wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten, soweit sich aus Absatz 2 

nichts anderes ergibt. 2Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. 
 
(2) 1Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt die Sparkasse gegenüber den Vorstandsmitgliedern; er kann 

die Vorstandsmitglieder im Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
freien. 2Der Vorsitzende des Vorstands vertritt die Sparkasse in der Verbandsversammlung des Sparkassen-
verbands Bayern. 

 
(3) 1Der Vorstand kann für bestimmte Angelegenheiten Vollmacht erteilen. 2Zeichnungsbefugnisse werden durch 

bankübliche Unterschriftsverzeichnisse ausgewiesen und in den Geschäftsstellen der Sparkasse zur Einsicht 
bereitgehalten. 

 
(4) Nach Maßgabe der Unterschriftenverzeichnisse unterzeichnete Urkunden sind ohne Rücksicht auf die Ein-

haltung sparkassenrechtlicher Vorschriften rechtsverbindlich. 
 

§ 7 
Geschäftsbedingungen 

 
(1) Für den Geschäftsverkehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse (AGBSp), soweit 

nicht mit dem Kunden im Einzelfall ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. 
 
(2) Für einzelne Geschäftszweige, insbesondere den Sparverkehr, den Überweisungsverkehr, den Scheckver-

kehr, den Lastschriftverkehr, die Verwendung der SparkassenCard, Anderkonten, die Annahme von Ver-
wahrstücken, die Vermietung von Schrankfächern und für Wertpapiergeschäfte gelten ergänzend Sonderbe-
dingungen. 
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(3) 1Der Kunde kann die Geschäftsbedingungen in den Geschäftsstellen der Sparkasse während der Geschäfts-
zeiten einsehen. 2Auf Wunsch werden sie ihm ausgehändigt. 

 
§ 8 

Sparverkehr 
 
(1) Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, an jeden, der eine von ihr ausgestellte Sparurkunde vor-

legt, Zahlung zu leisten. 
 
(2) 1Die Sparurkunde ist vom Kunden sorgfältig aufzubewahren. 2Die Vernichtung oder der Verlust einer Sparur-

kunde ist unverzüglich der Sparkasse anzuzeigen. 
 
(3) Besteht Verdacht, dass eine Sparurkunde gefälscht oder verfälscht wurde, können Rückzahlungen bis zur Klä-

rung der Verdachtsgründe verweigert und kann die Sparurkunde gegen Bescheinigung zurückgehalten werden. 
 
(4) 1Mit dem Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalenderjahrs, in dem die letzte Einzahlung oder Rückzahlung 

bewirkt worden ist, endet die Verzinsung der Spareinlage. 2Nach weiteren fünf Jahren, innerhalb deren die Spa-
rurkunde nicht vorgelegt wurde, verjährt der Anspruch aus dem Guthaben. 3Vor Ablauf der Verjährungsfrist wird 
durch dreimonatigen Aushang in den Kassenräumen der Sparkassenhauptstelle in Memmingen und der be-
troffenen Geschäftsstelle darauf hingewiesen, dass das Guthaben nach Eintritt der Verjährung der Sicherheits-
rücklage zugeführt werden kann. 4Für gesperrte Spareinlagen beginnen die Fristen mit dem Ablauf der Sperre. 

 
(5) Im Übrigen gelten die Sonderbedingungen für den Sparverkehr. 
 

§ 9 
Zinssätze für Einlagen 

 
1Die Sparkasse ist jederzeit berechtigt, Zinssätze für Einlagen zu ändern, soweit nicht mit dem Kunden im Einzelfall 
ausdrücklich eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. 2Zinssatzänderungen, die dem Kunden nicht beson-
ders mitgeteilt wurden, treten in dem von der Sparkasse bestimmten Zeitpunkt, im standardisierten Privatkundenge-
schäft mit dem Preisaushang, in Kraft. 
 

§ 10 
Sparkassengenussrechte 

 
(1) 1Die Sparkasse ist berechtigt, Genussrechte auszugeben. 2Der Börsenhandel von Wertpapieren über Ge-

nussrechte im Freiverkehr ist nicht zulässig. 
 
(2) Die Emissionsbedingungen müssen so ausgestaltet werden, dass die Verkaufserlöse dem haftenden Eigen-

kapital der Sparkasse zurechenbar sind. 
 
(3) Den Genussrechtsgläubigern dürfen keine Mitwirkungs- und Kontrollbefugnisse und keine Ansprüche am Li-

quidationsvermögen der Sparkasse eingeräumt werden. 
 

§ 11 
Stille Vermögenseinlagen 

 
(1) 1Die Sparkasse ist berechtigt, stille Vermögenseinlagen entgegenzunehmen. 2Den stillen Gesellschaftern 

dürfen keine Mitwirkungsbefugnisse und keine Ansprüche am Liquidationsvermögen der Sparkasse einge-
räumt werden; § 10 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
(2) Als stille Gesellschafter sind Unternehmen und Einrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe Bayern, juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts und Unternehmen, die von diesen beherrscht werden, vorrangig zu 
berücksichtigen. 

 
(3) Der Gesamtbetrag der stillen Vermögenseinlagen darf 49 v.H. des Kernkapitals der Sparkasse nicht überstei-

gen; hierbei bleiben Vermögenseinlagen von stillen Gesellschaftern nach Absatz 2 außer Ansatz. 
 

§ 12 
Bekanntmachungen 

 
(1) Als Veröffentlichungsblatt der Sparkasse werden das Amtsblatt der Stadt Memmingen, das Amtsblatt des 

Landkreises Augsburg, das Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu, das Amtsblatt des Landkreises Lindau 
(Bodensee) und das Amtsblatt des Landkreises Günzburg bestimmt. 

 
(2) Satzungen macht die Sparkasse in ihrem Veröffentlichungsblatt (Absatz 1) bekannt. 
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(3) 1Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang in den Geschäftsräumen der Niederlassungen der 
Sparkasse in Memmingen, St. Josefs-Kirchplatz 6-8, in Augsburg, Martin-Luther-Platz 5, in Lindau (Boden-
see), Bregenzer Straße 33, in Günzburg, An der Kapuzinermauer 2, in Krumbach (Schwaben), Marktplatz 2, 
in Mindelheim, Maximilianstraße 2 und in Schwabmünchen, Fuggerstraße 19, veröffentlicht. 2Der Aushang 
darf nicht vor Ablauf von zwei Wochen abgenommen werden. 3Weitergehende Formvorschriften bleiben un-
berührt.  

 
§ 13 

Übergangs- und Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
 
(1) 1Die Sparkasse ist zum 1. Juli 2024 gemäß Art. 18 Abs. 3 SpkG Gesamtrechtsnachfolgerin der Sparkasse 

Günzburg-Krumbach. 2Zur Abwicklung bestehender Rechtsverhältnisse darf die Sparkasse abweichend von 
§ 1 Abs. 1 als Firma auch die bisherigen und früheren Bezeichnungen „Kreissparkasse Augsburg“, „Spar-
kasse Memmingen-Lindau-Mindelheim“, „Sparkasse Memmingen-Mindelheim“, „Stadt- und Kreissparkasse 
Lindau (Bodensee)“, „Sparkasse Günzburg-Krumbach“, „Kreis- und Stadtsparkasse Günzburg“ und „Kreis- 
und Stadtsparkasse Krumbach“ führen.  

 
(2) 1Abweichend von § 4 Abs. 1 setzt sich der Verwaltungsrat unter Anwendung des Art. 8 Abs. 5 Satz 2 SpkG bis 

zum Ablauf seiner gegenwärtigen, im Jahr 2026 endenden Amtszeit aus folgenden 33 Mitgliedern zusammen, 
 
- dem Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft als Vorsitzendem, 
 
- den elf stellvertretenden und weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitzenden der kommunalen Träger-

körperschaft als stellvertretende Vorsitzende, 
 
- den sechs Amtsträgern, die am 30. Juni 2024 bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach gemäß Art. 8 

Abs. 2 SpkG zu weiteren Mitgliedern bestellt sind, 
 
- den fünfzehn Amtsträgern, die am 30. Juni 2024 bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee gemäß Art. 8 

Abs. 2 SpkG zu weiteren Mitgliedern bestellt sind, 
 

2Satz 1 dritter und vierter Spiegelstrich gilt für die Ersatzleute der dort genannten Verwaltungsratsmitglieder 
sinngemäß. 3Im Fall des vorzeitigen Ausscheidens weiterer Verwaltungsratsmitglieder nach Satz 1 dritter und 
vierter Spiegelstrich oder ihrer Ersatzleute werden die Ersatzleute im regelmäßigen Verfahren ersetzt. 
 

(3) Abweichend von § 4 Abs. 1 setzt sich der Verwaltungsrat unter Anwendung des Art. 8 Abs. 5 Satz 2 SpkG bis 
zum Ablauf der im Jahr 2026 beginnenden und im Jahr 2032 endenden Amtszeit aus 33 Mitgliedern zusammen, 
 
- dem Verbandsvorsitzenden der kommunalen Trägerkörperschaft als Vorsitzendem, 
 
- den elf stellvertretenden und weiteren stellvertretenden Verbandsvorsitzenden der kommunalen Träger-

körperschaft als stellvertretende Vorsitzende, 
 
- vierzehn von der Verbandsversammlung der kommunalen Trägerkörperschaft gemäß Art. 8 Abs. 3 SpkG 

aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern,  
 
- sieben von der Regierung von Schwaben als Sparkassenaufsichtsbehörde gemäß Art. 8 Abs. 4 SpkG 

bestellten Mitgliedern. 
 
(4) 1Abweichend von § 5 Abs. 1 besteht der Vorstand zunächst aus dem Vorsitzenden und fünf weiteren Mitglie-

dern. 2Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so verringert sich die Gesamtzahl solange, bis die Gesamtzahl 
vier beträgt 3Eine Veränderung der Zahl der Vorstandsmitglieder wird im Veröffentlichungsblatt der Spar-
kasse (§ 12 Abs. 1) bekannt gemacht. 

 
(5) 1Die Satzung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft. 2Zum gleichen Zeitpunkt treten die Satzung der Sparkasse 

Schwaben-Bodensee vom 10. September 2021 (Amtsblatt des Landkreises Augsburg Nr. 41 vom 13. Okto-
ber 2021; Amtsblatt des Landkreises Lindau (Bodensee) Nr. 32 vom 20. Oktober 2021; Amtsblatt der Stadt 
Memmingen Nr. 27 vom 15. Oktober 2021; Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu Nr. 48 vom 14. Oktober 
2021), zuletzt geändert durch Satzung vom 28. Juni 2023  (Amtsblatt des Landkreises Augsburg Nr. 27 vom 
5. Juli 2023; Amtsblatt des Landkreises Lindau (Bodensee) Nr. 8 vom 20. Juli 2023; Amtsblatt der Stadt 
Memmingen Nr. 20 vom 14. Juli 2023; Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu Nr. 29 vom 13. Juli 2023) so-
wie die Satzung der Sparkasse Günzburg-Krumbach vom 31. Mai 2001 (Günzburger Zeitung Nr. 146 vom 
28. Juni 2001 und Mittelschwäbische Nachrichten Nr. 146 vom 28. Juni 2001), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 10. August 2015 (Günzburger Zeitung Nr. 189 vom 19. August 2015 und Mittelschwäbische Nach-
richten Nr. 189 vom 19. August 2015), außer Kraft. 
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Augsburg, den 3. Mai 2024 
 
Martin Sailer  
Landrat 
Vorsitzender des Verwaltungsrats 
 
 
 
 

Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
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